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Private Gefidngnisse:
Bald auch in Deutschland?

Ursula Smartt

Angesichts wachsender Gefangenenzahlen und knapper
Kassen wird von einigen Politikern laut liber eine Priva-
tisierung des Strafvollzugs nachgedacht. Doch in welchem
Rahmen ist eine Vollzugsprivatisierung in Deutschland
eigentlich moglich? Und halten privat betriebene Gefing-
nisse iiberhaupt, was man sich von ihnen verspricht?
Wahrend die Ubernahme von Gefangnisbau und Dienst-
leistungen durch Private in einigen Bundesldandern bereits
praktiziert wird, verbietet die Verfassung hierzulande eine
Vollprivatisierung nach angelsiachsischem Vorbild.

»Eine Privatisierung, wie wir sie in
den USA oder England vorfinden,
kann es bei uns in Deutschland
verfassungsrechtlich einfach nicht
gebenk, so Anstaltsleiter der Justiz-
vollzugsanstalt  (JVA)  Freiburg,
Thomas Rosch, in einer Stellung-
nahme zur Gefangnisprivatisierung
im Mai 2001. Gemeint war damit,
dass der Kernbereich des deutschen
Strafvollzuges, namlich die Gefan-
genenbewachung durch den All-
gemeinen Vollzugsdienst (AVD),
d.h. Staatsbeamte, nicht >priva-
tisiert« werden kann, da der
Eingriffs- und Bewachungsbereich
von Gefangenen nicht mit Art. 33
Abs. 4 und 5 des Grundgesetzes
(GG) zu vereinbaren ist.

Einige Justizminister, wie z.B.
Dr. Ullrich Goll (Baden-Wdrttem-
berg) oder Dr. Christean Wagner
(Hessen), sind durchaus nicht abge-
neigt, nun auch Teilbereiche des
Vollzugs bzw. einer JVA zu privati-
sieren. Anfanglich schien man sich
nur ein »gestraffteres Versorgungs-
management¢ vorzustellen, durch
Privatisierung einiger Wirtschafts-
bzw. Dienstleistungsbereiche wie
z.B. Kiiche, Wascherei, Gefangenen-
einkauf, schulischer oder arztlicher
Versorgung. »Die  aufgebauten
Strukturen und Verhaltensweisen
im Strafvollzug kénnen nur nach
und nach gedndert werden, und wir
wollen soweit rechtlich mdglich
auch den (Vollzugs-)Betrieb privati-
sieren«, so Dr. Wagner in einem In-
terview gegeniiber der oberhessi-
schen Presse im Dezember 1999.

Da die Haftzahlen mit der ver-
schérften Kriminalpolitik, ahnlich
wie in GroRbritannien, immer weiter
ansteigen, verspricht man sich auch
in Deutschland vom privaten Voll-
zugssektor bzw. einem privaten
Fuhrungsunternehmen inzwischen
vor allem ein schnelles, effektives
und preiswertes Bauen von kom-
pletten Vollzugsanstalten innerhalb
von wenigen Monaten. Ein Haupt-
gedanke sollte dabei sein, die Haft-
umstidnde vor allem in der Gber-
belegten  Untersuchungshaft zu
verbessern, um den stdndig wach-
senden Inhaftiertenzahlen in vielen
Bundeslandern (vor allem den
neuen) gerecht zu werden.

Privatisierter Gefangnisbau in
Deutschland

Der offiziell vertragsrechtliche Aus-
druck der >Privatisierunge« (aus dem
anglo-amerikanischen >to privati-
ze<) heifdt eigentlich wirklich con-
tracting-out (wortlich »vertraglich
auslagern<).t Gemeint ist damit,
dass das Geschaftsmanagement
einer Offentlichen Einrichtung (in
diesem Fall eine JVA, d.h. ein
Gefdngnis) einem privaten Kon-
zern vertraglich >Ubertragen< oder
>tberschriebenc wird.

Ein privater Konzern kann eine
neue Haftanstalt (wie zum Beispiel
die JVA Waldeck bei Rostock oder
die JVA Gelsenkirchen) schnellstens
errichten.2 Griinde, die also fur den
Bau >privater« Haftanstalten spre-
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chen sind zum ersten, dass das Bau-
land schneller erworben werden
kann, da sich der Private (z.B. die
Baugesellschaft der JVA Gelsen-
kirchen >Hoch-Tief<), nicht an lange
burokratische Ausschreibungen
halten muss. Zweitens braucht sich
der Private nicht der komplizierten
Rechtslage wie ein Landesjustizmi-
nisterium zu unterwerfen, um ein
Gefangnis hochzuziehen; mit den
dazugehdrigen Baumaterialien geht
es dann auch schneller. Drittens
kdnnen Blrgerinitiativen gegen
den Bau einer neuen Haftanstalt
schneller abgewimmelt bzw. mit
den notigen Mitteln beschwichtigt
werden. Beim Bau der im Novem-
ber 2001 zu ertffnenden Anstalt
HMP (Her Majesty’s Prison) Dove-
gate (lit. Taubenschlag) bei Mar-
chington in Mittelengland durften
die Anwohner des kleinen land-
lichen Dorfes sogar den Namen der
neuen Hochsicherheitsanstalt mit
auswahlen.® So gab der Private Per-
mier Prisons sogar dem Gemeinde-
rat Mitspracherecht. Was den Dorf-
bewohnern sonst noch beschert
wurde, verriet der neue Gefangnis-
direktor dabei naturlich nicht. In
den USA sind solche Ausschreibun-
gen und Vergaben der Baulizenzen
an die Privaten, z.B. in Texas an
Wackenhut Corrections Corpo-
ration (WCC) oder Corrections
Corporation of America (CCA), mit
noch ganz andere Beglinstigungs-
aktionen verbunden.

Die neuen Justizvollzugsanstal-
ten Waldeck bei Rostock und
Gelsenkirchen wurden mittlerweile
mit privaten Geldern von Privaten
gebaut, um den immer mehr stei-
genden Haftzahlen gerecht zu wer-
den. Der deutsche Vollzug scheint
auch stolz auf diese Anstalten zu
sein.4 Ein Vorteil dabei ist das Los-
lI6sen von engen und formalisier-
ten vergaberechtlichen Vorschrif-
ten eines Staatsapparates. Der
Private kann optimal die Anforde-
rungen des Betreibers mit dem
Baukonzept und der Bewirtschaf-
tung ab- und ubereinstimmen. Bei
diesem Modell ist der Staat der Ei-
gentiimer und Nutzer von Grund-
stiick und Gebéude, jedoch kommt
die Finanzierung durch private
Tréger. Doch eins steht fest: recht-
lich und wirtschaftlich entsteht auf
diese Weise zwischen dem Staat
und dem Privaten ein jahrelanges
Schuldverhéltnis, d.h. der Staat
bzw. das Bundesland wie z.B.
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Nordrhein Westfalen beim Bau der
JVA Gelsenkirchen wird minde-
stens 25 Jahre bei der privaten
Hoch- und Tiefbaugesellschaft in
der Kreide stehen. Positiv bei die-
sen beiden Vertragsmodellen war
lediglich, dass der Bau der Anstal-
ten sehr schnell vollzogen werden
konnte. Wéhrend sich andere Lan-
desregierungen noch an Ausschrei-
bungen zur architektonischen Pla-
nung und zum Bau einer neuen
Vollzugsanstalt halten mussten,
hatten die Privaten die neuen Ge-
fangnisse schon langst gebaut. In
Hessen warten wir momentan ge-
spannt auf den Ausgang der Ver-
handlung um eine neue geplante
private Haftanstalt.

Ursprung der
Gefangnisprivatisierung:
Beispiel USA und England

Das Vorbild der Vollzugsprivati-
sierung kommt aus den USA und
begann 1980 in Kalifornien, wo die
Héftlingszahlen innerhalb  von
zehn Jahren um 134 Prozent an-
stiegen (23.000 im Jahre 1970 und
110.000 im Jahre 1990). Schon
Mitte der 80er Jahre waren die
kalifornischen Haftanstalten (vor
allem die County Jails) zu 191
Prozent Uberbelegt.> Da die staat-
lichen Mittel der damaligen Regie-
rung Reagan zum Neubau sowie
dem Unterhalt von Haftanstalten
nicht ausreichten, wurde das Vor-
finanzierungsmodell der >Private
Finance Initiative« (PFI) eingefuhrt,
welches dann Ende der 80er Jahre
auch fur den britischen Vollzug
(HM Prison Service — England und
Wales) Ubernommen wurde. Ein
solches PFI-Modell bedeutete aber
fiir Staaten wie den USA oder Eng-
land, dass Privatunternehmer (>Pri-
vate<) nicht nur die Konzeption
und den kompletten Bau eines
neuen Gefangnisses Ubernahmen,
sondern auch das komplette Mana-
gement: Haushaltsfiihrung, Service-
leistungen und (fur Deutschland
noch unverstandlich) die komplette
Bewachung der Gefangenen, die
von privaten Wachschutzleuten
durchgefiihrt wird. Die vertraglich
verpflichteten >Warterc (aus dem
Amerikanischen >Correctional Offi-
cersc — COs) kdnnen zwar nicht in
eigenem Namen handeln, agieren
aber im Auftrag des Innenministeri-
ums (Home Office — die zustandige
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Justizvollzugshehdrde Englands). In
Wirklichkeit ist das Bewachungs-
personal der privaten Wachschutz-
firmen recht autonom.

Anfang der 90er Jahre war die
Vollzugsprivatisierungsidee ~ von
der  Konservativen  Regierung
Thatchers in England zunachst
guten Grundes eingefiihrt worden,
um die menschenunwuirdigen Zu-
stande, vor allem in den maroden
Untersuchungshaftanstalten  des
19. Jahrhunderts, abzuschaffen
und durch Private zu verbessern.
An den viktorianischen Gefang-
nissen von London, Leeds, Liver-
pool oder Manchester (um nur
einige zu nennen) gab es Anfang
der 90er Jahre noch das >Slopping
out« (Kuibelsystem - d.h. keine Toi-
letten oder Nasszellen im Haft-
raum), wobei der Haftling sein Ge-
schéft nachts noch in einen Eimer
verrichten musste.

Um die Vollzugsprivatisierung
schnell rechtlich zu ermdglichen,
veranlasste Premierministerin That-
cher mehrere Gesetzesdnderungen
(Criminal Justice Acts (CJA) 1991
und 1993). GroRbritannien gilt
mittlerweile als das Land der Ge-
fangnisprivatisierung. Von den 138
Haftanstalten sind schon minde-
stens acht in privater Hand, und die
Privatisierung weiterer 14 ist von der
Labour Regierung seit 1997 geplant.

Der englische Vollzug wird seit-
her nach betriebswirtschaftlichen
Prinzipien des Controlling gefiihrt,
d.h. jeder Anstaltsleiter hat nicht
nur sein eigenes Budget zu ver-
walten, sondern muss sich auch an
den nationalen Erfolgsstandards
(Key  Performance Indicators)
messen und jéhrlich 6ffentlich be-
richten, z.B. Uber die Anzahl der
Ausbriiche, Suizide, Ubergriffe und
Gefangenenstunden in >gemein-
niitzigen< Programmen. Auch der
Konkurrenzkampf unter den priva-
tisierten Fachdiensten (Psycholo-
gen, Lehrern, Arzten usw.) ist hart
und verbissen, da diese nicht mehr
Beamtenstatus genieRen, sondern
nur Zeitvertrage haben. Die gesam-
te Gefangenenerziehung (Schule)
ist seit 1992 in England privatisiert.

Pro und Kontra der
Vollzugsprivatisierung
Da in Deutschland immer wieder

die Kostenfrage angesprochen wird,
missen wir uns fragen, ob Privatge-
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fangnisse tatsachlich billiger sind?
Ein Bericht des britischen parlamen-
tarischen Ausschusses von 1998 (All
Party Parliamentary Home Affairs
Committee) erwies, dass die von
privaten Tragern gemanagten Voll-
zugsanstalten tatsachlich >preiswer-
ter« fur den Staat sind - verglichen
mit der Haushaltsfihrung der staat-
lichen Gefangnisse. Die wdchent-
lichen Unterhaltskosten eines Ge-
fangenen im staatlichen Geféangnis
von Hull beliefen sich 1998 auf
£95.- (ca. 300,- DM) pro Woche,
verglichen mit der Unterbringung
im Privatgefangnis Wolds von nur
£75.- (ca. 220,- DM).

Obwohl es unter Kriminologen,
Geféngnisreformern und Pressure-
groups viele Vollzugsprivatisie-
rungsgegner gab,® musste die Ge-
fangnisforschung doch feststellen,
dass es bei der Vollzugsprivati-
sierung tatsachlich auch positive
Ergebnisse gab. James et al (1997)
stellten in einer vom Home Office
beauftragten Studie fest, dass es der
Gefangenenklientel, besonders den
Untersuchungshéftlingen, tatsach-
lich in einigen Privatgefangnissen
wie Wolds oder Doncaster besser
ginge als beispielsweise der Klientel
im benachbarten Untersuchungsge-
fangnis von Hull. Haftlinge (inkl.
U-Haft) bekamen nicht nur vertrag-
lich ausreichend Zeit auRerhalb des
Haftraums (ca. 8 Std.), sondern
konnten auBerdem an Arbeits- oder
Fortbildungsprogrammen teilneh-
men.” Die von Mrs. Thatcher durch
Privatisierung bewusst provozierte
und somit durchs Hintertirchen
eingefuhrte >gesunde Konkurrenz
im Strafvollzug< war offensichtlich
erfolgreich, jedenfalls was die Be-
schéftigung und Unterbringung
von Gefangenen anging. Somit
diente die Privatisierung als >An-
sporn¢, wie Mrs. Thatcher es so gern
ausdriickte, dem staatlichen Voll-
zugspersonal der >Gefangnisoffizie-
rec (POA) »retwas auf die Spriinge
helfen; mit anderen Worten, sie
wollte dem Vollzugsbeamtentum
den Garaus machen und erklarte
den Gewerkschaften der POA (wie
Mitte der 80er Jahre auch den Berg-
arbeitern) den Krieg.

Wer sind die privaten Wach-
schitzer und Unternehmen?

Wer sind Uberhaupt die Haupt-
akteure im privatisierten anglo-
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amerikanischen  Vollzugssektor?
Unter ihnen finden wir verbissen
konkurrierende Wachschutzgesell-
schaften wie die Group 4 oder Secu-
ricor, aus GroR3britannien oder die
US-GroRRkonglomerate Corrections

\/Y‘ ey

Corporation of America (CCA)
oder Wackenhut Corrections Cor-
poration (WCC - davon hat die UK
Premier Prisons einen Gewinnan-
teil von 50 %). In Frankreich hat
die Vollzugsprivatisierung schon
seit 1994 voll durchgegriffen, vor
allem im Dienstleistungsbereich.
Sodexho und CCA leiten beispiels-
weise ganze Vollzugskichen und
den Reinigungsbetrieb. Die Gefan-
genenarbeit ist auch schon voll-
kommen in privater Hand des sog.
»Vollzuglichen Arbeitswesensc
(VAW-Geféngnisindustrien).

Es ist bekannt, dass die erste pri-
vate Vollzugsgesellschaft Englands
(1992 im HMP Wolds), Group 4
Securitas, ihre Anstaltswarter (Cor-
rectional Officers - COs) aus den
Reihen der Diskothekentursteher
(Bouncers oder Doormen) nahm,
die bekanntlich selbst aus der kri-
minellen Szene gekommen waren.
Somit passten Kriminelle auf Kri-
minelle auf. Die neurekrutierten
Bediensteten (COs) trugen dabei
nicht mehr die dunkelblaue Uni-
form der staatlichen Prison Officers,
sondern graue Hosen und einen
marineblaue Blazer im Marks- &
Spencer-Stil eines Flugzeugstewards.
Der erste Anstaltsleiter des Wolds-
Gefangnisses war tbrigens ein vom
HM Prison Service abgeworbener
Prison Governor (Anstaltsleiter).
Das passiert seither auch bei den
Prison Officers immer haufiger.
Noch wird jeder Governor vom
englischen  Anstaltsleiterverband
(Prison Governors Association -
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PGA) ausgeschlossen, aber die Ge-
werkschaft der Vollzugsbediens-
teten (Prison Officers Association —
POA) hat schon langst auch die
privaten COs als Mitglieder auf-
genommen.
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(Rechtliche) Grenzen der
Privatisierung in Deutschland

»lch kann mir schon vorstellen,
dass einige Bereiche wie z.B.
Kiche, Schule, Ausbildung und so-
gar die gesundheitliche Versorgung
von Gefangenen privatisiert wer-
den kdnnen«, so der Freiburger
Anstaltsleiter Résch. Fur ihn steht
jedenfalls fest, dass es auch in
Deutschland eine »private Organi-
sationsform geben kdnnte, um die
Aufgaben des Strafvollzuges, nam-
lich die effektive Resozialisierung
und den Schutz der Allgemeinheit
vor weiteren Straftaten, bestens zu
verwirklichen«. Er ist nicht abge-
neigt auch einzelne Fachdienste zu
privatisieren. AulRer der Wascherei
wollte er aber nicht verraten, wel-
cher Teil der Freiburger Haftanstalt
als ndchstes vom Ministerium in
Stuttgart an Private »ausgelagert«
werden konnte. »Es soll die Organi-
sationsform gewahlt werden, die
am effektivsten und auch am
kostengunstigsten ist«, so Rdsch.
Kann es maglich sein, dass auch
in deutschen Gefangnissen bald
der Staatsbeamte durch einen pri-
vaten Diskotirsteher ersetzt wird?
Verfassungsgemall wohl nicht. In
Deutschland gibt es die sog. »diffe-
renzierende« Betrachtung: eine
Dienstleistung im Eingriffs- und
Bewachungsbereich gegeniiber Ge-
fangenen ist anscheinend im Ein-
klang mit Art. 33 Abs. 4 und 5 GG
nicht moglich und widerspricht
dem Demokratie- und Sozialstaats-
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prinzip. Daher ist bisher eine Priva-
tisierung des Strafvollzuges als
Ganzes in Deutschland wohl noch
unzuléssig, da der Strafvollzug zum
Kernbereich staatlicher Aufgaben-
wahrnehmung gehort und als sol-
cher im Hinblick auf Art. 33 Abs. 5
und 5 GG nicht privatisierungs-
fahig ist. Die rechtliche Bewertung
der in Betracht kommenden Auf-
gaben und Tatigkeitsbereiche im
Strafvollzug im Hinblick auf Privati-
sierbarkeit im Einzelfall (d.h. Teil-
privatisierung) ist jedoch Gegen-
stand von heiBen Debatten im
deutschen Strafvollzug und unter
den Ministerien.

Dass die deutsche Rechtslage eine
Privatisierung nach dem Vorbild Eng-
lands, den USA oder Frankreichs vor-
laufig nicht zulésst, hindert aber
nicht an der Errichtung von neuen
Haftanstalten oder der Privatisierung
der Abschiebehaft, die schon seit
einigen Jahren in Deutschland in pri-
vater Hand ist. Werden momentan in
Deutschland vor allem betriebswirt-
schaftliche, d.h. kosteneinsparende
Griinde zur Gefangnisprivatisierung
angegeben, so dachte man in Eng-
land wenigstens zunéchst noch an
einen besseren >Service« fur die Gefan-
genen, die durch Private besser ver-
sorgt werden sollten.

Uberlegungen zur Vorsicht

Sollte man sich einem privaten
Modell né&hern wollen, so sollten
sich Anstaltsleiter und Landesjustiz-
minister nicht nur Uberlegen, was
eine Privatisierung fir die Anstalt
und das Land an Kosten sparten,
sondern ob sie auch fur das Wohl
der Gefangenen von Vorteil sein
kénnte. Wichtig ist, dass der Private
nicht nur genligend Eigenkapital
(z.B. fur die Ausrichtung einer
neuen Anstaltswascherei) inves-
tiert, sondern dabei auch fur ausrei-
chende Arbeitsplatze fiir Gefangene
sorgt. Ein strafideologischer Mittel-
weg sollte nicht nur den finanziel-
len Malistab anwenden, sondern
auch zur Verbesserung von Haftum-
stdnden fuhren.

Das war die Uberlegung bei der
Teilprivatisierung der gesamten Ar-
beitsbetriebe (Prison Industries) des
englischen Coldingley Gefangnisses
stidéstlich von London in der Graf-
schaft Surrey. 1996 Ubernahm der
Private Wackenhut die Betriebe der
Wascherei, Schlosserei und Schwer-
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metallindustrie sowie die Anferti-
gung von Verkehrsschildern durch
hochqualifizierte Siebdrucktechnik.
Dabei wurden vertraglich téglich
155 Gefangenenarbeitsplatze bei
einer 38-Stunden-Woche garantiert.
Der Private musste ferner das
Rohmaterial, die Instandsetzung
der jeweiligen Betriebe und die aus-
gemachten hoheren Gefangenen-
arbeitsléhne bezahlen.8

Schlussbetrachungen

Einige  Privatisierungsbeftrworter,
wie beispielsweise der hessische Jus-
tizminister Dr. Wagner, haben bei der
totalen Vollzugsprivatisierung (d.h.
inklusive Bewachung der Gefange-
nen), so wie es mittlerweile in GrofR-
britannien vonstatten geht, einen
Ruckzieher machen mussen. Man
musste eben die rechtlichen Grenzen
der wasserdichten deutschen Verfas-
sung einsehen. Aber vielleicht ist es
auch der deutsche Beamtenapparat
(z.B. der Bund der Strafvollzugsbe-
diensteten — BSBD), der eine be-
tréchtliche Lobby und somit politi-
sche Macht darstellt. Die rechtliche
Bewertung der in Betracht kommen-
den Aufgaben und Tatigkeitsbereiche
im Strafvollzug im Hinblick auf Priva-
tisierbarkeit im  Einzelfall (d.h.
Teilprivatisierung) bleibt jedoch um-
stritten (z.B. beim geplanten Bau der
neuen JVA in Hessen).

Dass die Privatisierung eine
Patentlosung des Problems der
Uberbelegung darstellen  kénnte,
ware jedoch zu simpel gedacht.
Maf3geblich fiir die Frage der Privati-
sierung ist eine Gesamtibersicht
der jeweiligen Situation: wie sich
der Gesamtvollzug entwickelt, wie
die Untersuchungs- und Abschiebe-
haft aussieht, wie die Zahl der
Lebenslanglichen ansteigt, wie der
Landeshaushalt ausschaut und wie
sich das neue Straftiterunterbrin-
gungsgesetz auswirken wird.

Eine spontane Einbindung von
Privatunternehmen innerhalb des
Vollzugs sollte von jedem Justiz-
minister gut durchdacht werden,
wobei er nicht nur auf den politi-
schen Willen horen, sondern auch
eine langzeitige Entwicklung des
Gesamtvollzuges mit einbeziehen
sollte. Der Kriminologe M. Feely
stellte schon die 1979 Frage: »In
wieweit fihrt Vollzugs- und Ge-
fangnisprivatisierung zur Auswei-
tung und Abanderung der staat-
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lichen Autoritat in Bezug auf die
Freiheitsstrafe?«® Er wies darauf hin,
dass eine Gefangnisprivatisierung
zum Profit fur private Konzerne
fihren muss. Daraus folge dann,
dass eine Regierung auch immer zu-
sehen muss, dass die Vollzugsan-
stalten voll sind, so dass der Privat-
unternehmer auch seinen Aktio-
naren Rechenschaft ablegen kann.
»Ein Modell wird sich auf jeden
Fall durchsetzen, und zwar der Bau
von neuen Geféngnissen, da die
Regierung einfach kein Geld mehr
hat, neue Haftplatze zu schaffen,
so Thomas Rdésch, »was naturlich
bedeutet, dass Mecklenburg-Vor-
pommern mit der JVA Waldeck bei-
spielsweise Uber Jahre bei den Priva-
ten in roten Zahlen stehen wird.«

Dr. Ursula Smartt ist Gefangnisfor-
scherin und lehrt Recht und Kriminal-
wissenschaften an der School of Law,
Thames Valley University, London
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dem HMP Featherstone (bei Birming-
ham) verglichen.

9 Vgl. Feeley, M.M. (1979) The Process is
the Punishment: Handling Cases in
the Lower Criminal Court sowie:
Feeley, M.M (1991) >The Privatiza-
tion of Prisons in Historical Perspec-
tive.cp. 1.

Literatur:

Harding, R. (1997) Private Prisons and
Public Accountability, OUP, Bucking-
ham.

Feeley, M.M. (1979) The Process is the Pu-
nishment: Handling Cases in the Lo-
wer Criminal Court. New York, NY:
Russell Sage Foundation.

Feeley, M.M (1991) > The Privatization of
Prisons in Historical Perspective.c
Criminal Justice Research Bulletin,
6(2): S. 1-10.

James, A., Bottomley, K., Liebling, A. and
Clare, E. (1997) Privatizing Prisons:
Rhetoric and Reality. Sage, London.

Lilly and Knepper (1992) An International
Perspective on the Privatisation of
Corrections. Howard Journal of Crimi-
nal Justice Vol 31 No 3, S. 174-191.

Logan, C. (1990) Private Prisons: Pros
and Cons. OUP, New York.

Mays, G.L. and Gray, T. (Eds.) (1996) Pri-
vatization and the Provision of Cor-
rectional Services and Consequen-
ces. Anderson Publ. PO Box 1576,
Cincinnati, Ohio 45201-1576.

Sechrest, D.K. and Sichor, D. (1996) >Com-
paring Public and Private Correctio-
nal Facilities in California: an explo-
ratory Study<. In: Mays, G.L and
Gray, T. (1996) Eds. Privatization and
Provision of Correctional Services:
Context and Consequences. Ander-
son Publishing, Cincinnati, Ohio.

Smartt, U. (2001) Grendon Tales: Stories
from a therapeutic prison communi-
ty. Waterside Press, Winchester.

Smartt, U. (2001) >Privatisierung des Ju-
stizvollzugs — nun auch in Deutsch-
land?< In: ZfStrVo 2001, S. 67 ff.

Smartt, U. (1999) >Die neue Vollzugsan-
stalt Gelsenkirchen - ein Einstieg in
die Gefangnisprivatisierung. In: Zf-
StrVo 1999, S. 270 ff.

4/2001 — NEUE KRIMINALPOLITIK


https://doi.org/10.5771%2F0934-9200-2001-4-8

	Privatisierter Gefängnisbau in Deutschland
	Ursprung der Gefängnisprivatisierung: Beispiel USA und England
	Pro und Kontra der Vollzugsprivatisierung
	Wer sind die privaten Wachschützer und Unternehmen?
	(Rechtliche) Grenzen der Privatisierung in Deutschland
	Überlegungen zur Vorsicht
	Schlussbetrachungen
	Anmerkungen
	Literatur

